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Motion

„Ergänzung des Planungs- und Baugesetzes (PBG) – Vogelschutz bei Neubauten“

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat eine Änderung des Planungs- und Bauge-
setzes (PBG) des Kantons Thurgau zu unterbreiten, wonach bei Neubauten bei der Gestaltung 
von Fassaden sowie Glas- und Fensterflächen gebührend Rücksicht auf den Vogelschutz zu neh-
men ist.

Begründung

Bereits heute besteht eine bundesrechtliche Verpflichtung zum Schutz wildlebender Vögel 
durch das Jagdgesetz sowie das Natur- und Heimatschutzgesetz. Diese enthalten jedoch keine 
spezifischen baurechtlichen Vorgaben zur Vermeidung von Vogelkollisionen. Im thurgauischen 
Planungs- und Baugesetz fehlen bislang ausdrückliche Bestimmungen zur Berücksichtigung des 
Vogelschutzes bei der Gestaltung von Neubauten. Die vorgeschlagene Ergänzung schafft 
Rechtssicherheit und stellt klar, dass bei Neubauten geeignete Massnahmen zur Reduktion von 
Vogelschlag vorzusehen sind.

Vogelkollisionen an Glasflächen stellen schweizweit ein erhebliches Problem für den Arten-
schutz dar. Schätzungen gehen davon aus, dass jährlich mehr als 10 Millionen Vögel in der 
Schweiz an Glasscheiben verunglücken1. Besonders betroffen sind Neubauten mit grossflächi-
gen, stark reflektierenden oder transparenten Glasfassaden. Moderne Architektur mit durchge-
henden Glasflächen erhöht das Risiko von Vogelschlag erheblich, da Spiegelungen von Vegetati-
on oder Durchsichtachsen von Vögeln als freien Flugraum wahrgenommen werden. Der welt-
weite, jährliche Zuwachs an Glas und Glasfassaden ist enorm, auch in der Schweiz. Da Zugvögel 
überdurchschnittlich gefährdet sind, könnte Glas somit als weiterer Faktor die Populationen zu-
sätzlich beeinträchtigen. Der stille Tod unserer Vögel an Glasflächen findet nicht nur bei Tages-
licht wegen dessen Durchsicht und wegen der Spiegelungen statt, sondern angelockt durch die 
ausufernde Beleuchtung auch in der Nacht, hauptsächlich kollidieren dann zahllose nachtzie-
hende Zugvögel und auch andere nachtaktive Tiere (u.a. Fledermäuse und Insekten).
1 https://vogelglas.vogelwarte.ch/
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Die vorgeschlagene Ergänzung des PBG stärkt den Artenschutz auf kantonaler Ebene, setzt Bun-
desrecht konsequent um, schafft Planungssicherheit für Bauherrschaften, verursacht nur ge-
ringfügige Mehrkosten, entspricht dem Stand von Technik und Baupraxis und folgt einer Rege-
lung, wie sie im Kanton Zürich seit 1. September 2025 in Kraft ist. Der Vogelschutz ist Teil einer 
verantwortungsvollen Siedlungsentwicklung. Mit einer klaren gesetzlichen Grundlage wird ver-
hindert, dass Neubauten vermeidbare ökologische Schäden verursachen.

Die Bestimmung soll ausschliesslich für Neubauten gelten, technologieneutral formuliert sein, 
keine detaillierten Vorgaben enthalten und die Konkretisierung über Richtlinien, Merkblätter 
und Bewilligungspraxis ermöglichen.
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